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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §93 Abs2;

KStG 1988 §8 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2007/14/0002 E 25. Juni 2007 RS 1

Stammrechtssatz

Zu den kapitalertragsteuerp8ichtigen Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 EStG 1988 zählen auch verdeckte

Ausschüttungen im Sinne des § 8 Abs. 2 KStG 1988, worunter alle außerhalb der gesellschaftsrechtlichen

Gewinnverteilung gelegenen Zuwendungen einer Körperschaft an Anteilsinhaber zu verstehen sind, die das

Einkommen der Körperschaft mindern und ihre Wurzel in der Anteilsinhaberschaft haben, wobei solche verdeckte

Ausschüttungen das Einkommen der Körperschaft entweder als überhöhte (scheinbare) Aufwendungen oder als zu

geringe (fehlende) Einnahmen mindern können (vgl. für viele etwa das hg. Erkenntnis vom 31. Mai 2006, 2003/13/0015

und 0016, mit weiteren Nachweisen).
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